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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

UVP-Vorprüfung Brümmer-Uenzen GmbH & Co.KG 
- Aktenzeichen: 63 DH 01272/2020/71 - 

 
Brümmer-Uenzen GmbH & Co.KG, Herr Henning Brümmer, Ortheide 18, 27305 Bruchhausen-Vilsen, 
hat die Errichtung eines Gärrestlagers nach §§ 4 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 3753) - in der zurzeit gültigen Fassung - bean-
tragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung 
Flur 
Flurstück 

Uenzen  
23  
30/2  

 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben: 
 
Für die im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde liegenden Schutzkriterien ist keine 
erhebliche Betroffenheit gegeben. 
 
Das Flurstück befindet sich zudem außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Wasser-
schutzgebieten sowie auch außerhalb von Heilquellenschutzgebieten.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fenker 

 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Diepholz 
 
Satzung der Stadt Diepholz über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. 2010, S. 576) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds GVBl. Nr. 7/2017 S. 121) hat der Rat der Stadt Diepholz in sei-
ner Sitzung vom 18.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Beitragsfähige Maßnahmen 
 

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Er-
neuerung und Anschaffung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrich-
tungen) erhebt die Stadt Diepholz – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB 
nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grund-
stückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Ein-
richtung besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.  
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(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, die Gemeindeverbindungs-
straßen (§ 47 Nr. 2 NStrG) und die anderen Straßen im Außenbereich, die die Stadt für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).  

 
(3) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. 

Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Auf-
wandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-
schnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm be-

stimmt. Das Bauprogramm wird durch die Stadt formlos festgelegt.  
 
§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 
Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen 
benötigten Grundflächen; hierzu gehört auch der Wert der von der Stadt hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Un-

terbau und Decke sowie für notwendige Verengungen (einschl. Verkehrsinseln), Erhö-
hungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Auf-
wendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus und ver-
kehrsberuhigte Bereichen (zwischen Zeichen 325.1 und 325.2) sowie für Wege und Plät-
ze gilt dies sinngemäß.  

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Radwegen, Gehwegen und kombinierten Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen 
e) Beleuchtungseinrichtungen 
f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen 

Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen 

soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 
5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 

und Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereichen und zur Einrichtung einer Zonen-
Geschwindigkeitsbegrenzung in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. für die Ausstattung von Fußgängerzonen  

 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Lärmschutzanlagen; 

 
8. der Fremdfinanzierung; 

 
9. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirk-

ten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 

10. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
 

11. für die vom Personal der Stadt für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- 
und Dienstleistungen. 
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(2) Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 1 genannte Aufwen-
dungen der Maßnahme zum beitragsfähigen Aufwand gehören. In der Satzung ist der bei-
tragsfähige Aufwand konkret zu bezeichnen und der von den Beitragspflichtigen zu tragende 
Anteil festzusetzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich bekanntzumachen. 

 
(3) Bei Straßen im Sinne des § 47 Nr. 2 und 3 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) 

sowie bei im straßenrechtlichen Sinne nichtöffentlichen, aber auf Grund öffentlich-rechtlicher 
Erschließung der Gemeinde bereitgestellten Wirtschaftswegen gehören die Aufwendungen 
nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b, d, e und h nicht zum beitragsfähigen Aufwand; Absatz 2 gilt 
entsprechend.  

 
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.  
 
(2) Der Aufwand für 
 

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 

 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  

 
§ 4 Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand 
 

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Teil von dem beitragsfähigen 
Aufwand, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Allgemein-
heit oder die Stadt entfällt. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Bei-
tragspflichtigen und die Stadt, soweit sie Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines beitrags-
pflichtigen Grundstücks sind. 

 
(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt  

    
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 

dienen sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 75 % 
   
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr  
 a)   für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und 
Bushaltestellen sowie für Radwege  40 % 

 b)   für kombinierte Rad- und Gehwege  45 % 
 c)   für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, sowie für Grünan-

lagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 60 % 
 d)   für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässe-

rung sowie für Beleuchtungseinrichtungen 50 % 
 e)   für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bus-

haltestellen 70 % 
 f)    für niveaugleiche Mischflächen 50 % 

 
3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsver- 

kehr dienen  
 a)   für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und 
Bushaltestellen sowie für Radwege  30 % 

 b)   für kombinierte Rad- und Gehwege  40 % 
 c)   für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, sowie für Grünan-

lagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 50 % 
 d)   für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässe-

rung sowie für Beleuchtungseinrichtungen 40 % 
 e)   für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bus-

haltestellen 
 
60 % 
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4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG  
 a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 75 % 
 b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen Verkehr dienen  
 1. für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei-

fen sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern 40 % 
 2. für Randsteine und Schrammborde 60 % 
 3. für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenent-

wässerung 
 
50 % 

 c) die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen  
 1. für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei-

fen sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern 30 % 
 2. für Randsteine und Schrammborde 50 % 
 3. für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenent-

wässerung 40 % 
 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG  
 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern 30 % 
 b) für Randsteine und Schrammborde 50 % 
 c) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässe-

rung 
 
40 % 
 

6. beim Umbau von Straßen in Fußgängerzonen  70 % 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nicht anderes bestimmt hat, zunächst zur 
Deckung der Gesamtkosten zu verwenden. 
 

(4) Die Stadt kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine ergän-
zende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine an-
dere Vorteilsbemessung sprechen.  

 
§ 5 Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimm-
ten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des 
Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich auf diese 
Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den 
§§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  
 

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-
rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder ge-
werblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übri-
gen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Be-
bauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbe-
grenzungslinie – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.  
 

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, 
 
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstücks; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Flä-
che im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die 
über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich; 
 

4. für die kein Bebauungsplan oder keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
a. wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
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b. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. B) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht; 
 

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
 
1. Nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. 

Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-
schaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-
stücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  

 
§ 6 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 
 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich 
oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.  
Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll-
geschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit ei-
nem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks 
in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder indust-
rieell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich ge-
nutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge-
schoss gerechnet.  
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-
schoss um 0,25. 
 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen – 
bei Grundstücken,  
 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 

Nr. 1 und Nr. 2),  
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von 
§ 11 Abs. 3 BauNVO, die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet 
und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse, noch die Höhe der bauli-
chen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder Tiefgaragenanlagen errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen; 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umge-
bung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-
rechnungswert nach lit. a) – c); 
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2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächli-
chen vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c); 
 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 
 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), 
Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes liegt und 
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung in ähnli-
cher Weise (z.B. Verwaltungs- Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Be-
rufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes 
(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) 
liegt.  

 
§ 7 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht 

baulich oder gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar 
sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingär-
ten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteil so ge-
nutzt werden 

 
 
 
 
0,5 
 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn  

 a) sie ohne Bebauung sind, bei  
 aa)   Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167 
 bb)   Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
 cc)   gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) was auch dann 

   gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen Windkraft- oder  
   selbstständige Photovoltaikanlagen befinden 1,0 

 b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichba-
ren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 

 c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen ein-
schließlich der auf ihnen im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung betriebenen Biogasanlagen oder landwirtschaftliche Neben-
gebäude (z.B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere vor-
handene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),   

 d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere vor-
handene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),  
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 e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen Biogasan-
lagen gewerblich betrieben werden, für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Grundfläche der Einrichtung der Biogasanlage 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  

 
 
 
1,5 

 für die Restfläche gilt lit. a),  
 f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich 

rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 

 für die Restfläche gilt lit. a),  
 g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 

35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflä-
chen 
 aa)    mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebe-

trieben dienen, 1,5 
 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere 

tatsächlich vorhandene Vollgeschoss  
  bb)    mit sonstigen Baulichkeiten 1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 

tatsächlich vorhandene Vollgeschoss  
  cc)    ohne Bebauung 1,0 
 für die Restfläche gilt lit. a)   

 
(2) Die Bestimmung der Vollgeschosse richtet sich nach § 6 Abs. 1.  

 
§ 8 Aufwandsspaltung 
 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig erhoben 
werden für 
 

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von 

ihnen, 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von 

ihnen, 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und Gehwege 

oder eines von ihnen, 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtung 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungsanlagen der öf-

fentlichen Einrichtung 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen 

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns.  
 
§ 9 Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner, bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Tei-
leigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts 
auf diesem und im Falle von Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 10 Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 
Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
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(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit der 
Beendigung der Abschnittsmaßnahem, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbe-
schluss. 
 

(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbei-
ten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der 
Aufwand berechenbar ist.  

 
§ 11 Beitragsbescheid 
 

(1) Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Be-
scheid festgesetzt.  

 
§ 12 Vorausleistungen 
 

(1) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist. 

 
§ 13 Ablösung des Beitrages 
 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden. 
 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i.S. von § 1 entste-
hende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im Üb-
rigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrich-
tungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 
bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 
 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Nachforderungen oder Rückzahlungen sind 
ausgeschlossen. 
 

(4) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
§ 14 Fälligkeit 
 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 
§ 15 Billigkeitsregelung 
 
Stellt die Heranziehung zu einem Beitrag nach Maßgabe dieser Satzung im Einzelfall eine unbillige 
Härte dar, so kann der Beitrag gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 
§ 16 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Diepholz vom 18.05.2017 außer 

Kraft.  
 
Diepholz den 18.06.2020 
gez. Marré 
Bürgermeister  
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Stadt Sulingen 
 

Bauleitplanung der Stadt Sulingen 
- 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 79 der Stadt Sulingen 

„Gewerbe- und Sondergebiet Ost“ 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 28.05.2020 die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 79 der Stadt Sulingen „Gewerbe- und Sondergebiet Ost“ nebst der zugehörigen Begründung als 
Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Planzeichnung darge-
stellt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 79 der Stadt Sulingen „Gewerbe- und Sondergebiet 
Ost“ wird durch die Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz rechtsverbind-
lich. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt  nebst der dazugehörigen Begründung im Rathaus der Stadt Sulingen 
(Fachbereich III Bauen, Planung und Ordnung), Galtener Str. 12, 27232 Sulingen, öffentlich aus und 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Eine terminliche Vereinbarung wird emp-
fohlen. Zusätzlich sind die Unterlagen gemäß § 10a Abs. 2 BauGB über www.sulingen.de unter dem 
Punkt Bauen & Wohnen/Bauleitplanung/Rechtsverbindliche Bebauungspläne sowie über das 
Landesportal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich. 
 
  

http://www.sulingen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Hinweis: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver- 
             fahrens- und Formvorschriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Sulingen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Sulingen, 18.06.2020  
Der Bürgermeister 
gez. Rauschkolb 

 
 

Bauleitplanung der Stadt Sulingen 
- 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Sulingen 

„Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II“ 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 28.05.2020 die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 92 der Stadt Sulingen „Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II“ nebst der zugehörigen Begründung 
als Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Planzeichnung darge-
stellt: 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 22/2020 vom 01.07.2020 
Seite 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 92 der Stadt Sulingen „Gewerbegebiet Mühlenkamps 
Feld II“ wird durch die Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz rechtsverbind-
lich. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt  nebst der dazugehörigen Begründung im Rathaus der Stadt Sulingen 
(Fachbereich III Bauen, Planung und Ordnung), Galtener Str. 12, 27232 Sulingen, öffentlich aus und 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Eine terminliche Vereinbarung wird emp-
fohlen. Zusätzlich sind die Unterlagen gemäß § 10a Abs. 2 BauGB über www.sulingen.de unter dem 
Punkt Bauen & Wohnen/Bauleitplanung/Rechtsverbindliche Bebauungspläne sowie über das 
Landesportal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Sulingen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Sulingen, 18.06.2020 
Der Bürgermeister 

gez. Rauschkolb 

http://www.sulingen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Stadt Syke 
 

Bauleitplanung der Stadt Syke 
- 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 (3/30) "Umgebung des 

Schulgeländes im Neddenborgsfeld – Saure Rieden (nördlicher Teil)“ 
 

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 28.05.2020 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 25 (3/30) " Umgebung des Schulgeländes im Neddenborgsfeld – Saure Rieden (nördlicher Teil)" 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
beschlossen. 
 
Lage im Raum und Abgrenzung des Plangebietes: 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 (3/30) „Umgebung des Schulge-
ländes im Neddenborgsfeld – Saure Rieden (nördlicher Teil)“ liegt in der Gemarkung Syke, östlich der 
„Georg-Hoffmann-Straße“. Die genaue Lage und Abgrenzung ist dem Plan zu entnehmen. 

 

  
 
Rechtsverbindlichkeit: 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 (3/30) „Umgebung des Schulgeländes im Nedden-
borgsfeld – Saure Rieden (nördlicher Teil)“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die oben genannte Änderung des Bebauungsplanes und dessen Begründung liegen ab sofort im Rat-
haus der Stadt Syke, Zimmer 2.66, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke öffentlich aus. Diese können 
dort während der Dienststunden und darüber hinaus nach Vereinbarung von jedermann eingesehen 
werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen.  
 
Hinweise auf Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 (BauGB) Abs. 3 und 4 BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 und der in § 214 Abs. 2 
a genannten Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
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einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Syke geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes bzw. den Mangel der Abwägung begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bau-
leitplanung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Syke, 17.06.2020 
gez.  
Suse Laue 
Bürgermeisterin  

 
 

Gemeinde Stuhr 
 

Satzung 
 

zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren bei der Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder 

der Gemeinde Stuhr 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom  
17.12. 2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017 S. 121) sowie § 20 des Gesetzes über Tageseinrichtun-
gen für Kinder (KiTaG) vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. 2002 S. 57) in der jeweils gültigen Fassung hat der 
Rat der Gemeinde Stuhr in seiner Sitzung am 24.06.2020 die nachstehende 1. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Benutzungsgebühren bei der Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder der 
Gemeinde beschlossen.  

 
§ 1 

Änderungen 

 
1.  In § 5 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt: 

 
Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, eine Entscheidung über eine Aussetzung der Gebüh-
renpflicht und eine Erstattung der Gebühren zugunsten der Gebührenpflichtigen abweichend von 
Satz 4 zu treffen, wenn die Betreuung zusammenhängend mindestens vier Wochen entfallen ist. 
 

2. In § 8 Abs. 3 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
 
Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, eine Entscheidung über eine Aussetzung der Gebüh-
renpflicht und eine Erstattung der Gebühren zugunsten der Gebührenpflichtigen abweichend von 
Satz 2 zu treffen, wenn die Betreuung zusammenhängend mindestens vier Wochen entfallen ist. 

 
Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 
 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von Benutzungsge-
bühren bei der Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Stuhr tritt rückwirkend 
am 01. April 2020 in Kraft. 
 
Stuhr, den 25.06.2020 
Stephan Korte 
Bürgermeister 
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Satzung 
 

zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von Gebühren 
für die Abgabe der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes an den 

Grundschulen der Gemeinde Stuhr 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) (Nds. 
GVBl. 2010, S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017 S. 121) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Stuhr in 
seiner Sitzung am 24.06.2020 die nachstehende Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Stuhr über die Erhebung von Gebühren für die Abgabe der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztags-
schulbetriebes an den Grundschulen der Gemeinde Stuhr beschlossen: 

 
§ 1 

Änderungen 
 

1.  In § 5 Abs. 3 wird folgender Satz 2 aufgenommen: 
 
Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, eine Entscheidung über eine Aussetzung der Gebühren-
pflicht und eine Erstattung der Gebühren zugunsten der Gebührenpflichtigen abweichend von Satz 1, 
2. Halbsatz zu treffen, wenn die Betreuung zusammenhängend mindestens vier Wochen entfallen ist. 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von Gebühren für die 
Abgabe der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes an den Grundschulen der Ge-
meinde Stuhr tritt rückwirkend am 01.04.2020 in Kraft.  
 
Stuhr, den 25.06.2020 
Stephan Korte 
Bürgermeister 

 
 

Satzung 
 

zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der ergänzenden Betreuung im  

Anschluss an das freiwillige Ganztagsschulangebot an den 
Grundschulen der Gemeinde Stuhr 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) (Nds. 
GVBl. 2010, S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017 S. 121) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Stuhr in 
seiner Sitzung am 24.06.2020 die nachstehende Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Stuhr über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der ergänzenden Betreuung 
im Anschluss an das freiwillige Ganztagsschulangebot an den Grundschulen der Gemeinde Stuhr be-
schlossen: 

 
§ 1 

Änderungen 
 

1.  In § 3 Abs. 3 wird folgender Satz 3 aufgenommen: 
 
Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, eine Entscheidung über eine Aussetzung der Gebühren-
pflicht und eine Erstattung der Gebühren zugunsten der Gebührenpflichtigen abweichend von Satz 2 zu 
treffen, wenn die Betreuung zusammenhängend mindestens vier Wochen entfallen ist. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Erhebung von Benutzungsge-
bühren für die Inanspruchnahme der ergänzenden Betreuung im Anschluss an das freiwillige Ganztags-
schulangebot an den Grundschulen der Gemeinde Stuhr tritt rückwirkend am 01.04.2020 in Kraft.  
 
Stuhr, den 25.06.2020 
Stephan Korte 
Bürgermeister 

 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
 
1. Änderungssatzung zur Satzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
im Gebiet der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“  
 
Aufgrund des § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der 
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ gem. § 89 NKomVG im Eilverfah-
ren in seiner Sitzung am 26.05.2020 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen im Gebiet der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 
„In besonderen Fällen kann der Samtgemeindeausschuss einen Verzicht auf die Erhebung der Benut-
zungsgebühren beschließen“. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. März 2020 in Kraft. 
 
Lemförde, den 27.05.2020  
Der Samtgemeindebürgermeister 
Scheibe  

 
 
2. Änderungssatzung zur Satzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der ergänzenden 
Betreuung im Anschluss an das offene Ganztagsschulangebot an der Grundschule 
Lemförde 
 
Aufgrund des § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der 
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ gem. § 89 NKomVG im Eilverfah-
ren in seiner Sitzung am 26.05.2020 folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung der Samtgemeinde 
„Altes Amt Lemförde“ über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der er-
gänzenden Betreuung im Anschluss an das Ganztagsschulangebot an der Grundschule Lemförde 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
 
„In besonderen Fällen kann der Samtgemeindeausschuss einen Verzicht auf die Erhebung der Benut-
zungsgebühren beschließen“. 
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Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. März 2020 in Kraft. 
 
Lemförde, den 27.05.2020  
Der Samtgemeindebürgermeister 
Scheibe  

 
 

Gemeinde Brockum 
 

Satzung der Gemeinde Brockum 
zur Erhebung der Spielgerätesteuer 

(Spielgerätesteuersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) und § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Brockum in seiner Sitzung 
am 17.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer in Form einer Spielgerätesteuer 
 

1. für die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-
haltungsapparaten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmen im Sinne des§ 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hin-
aus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellor-
ten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, 

 
2. für die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten 

in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von§ 33 i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) 
oder im Internet ermöglichen. 

 
§ 2 

Steuerbefreite Veranstaltungen 
 
Von der Steuer befreit ist die entgeltliche Benutzung 
 

1. von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen, 
 
2. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Be-

nutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind, 
 
3. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in ihrem Spielverlauf vorwiegend eine 

individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Bowling, Kegeln, Tischfußball, 
Billard, Dart), 

 
4. von Geräten die ausschließlich Musik wiedergeben, 
 
5. von Spielgeräten auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen. 
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§ 3 
Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger 

 
(1) Steuerpflichtig ist die Betreiberin / der Betreiber des Spielgerätes. Betreiberin / Betreiber ist 

diejenige/ derjenige, der/ dem die Einnahmen zufließen. 
 
(2) Steuerpflichtig ist auch: 
 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte aufgestellt 
sind, wenn sie/ er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus dem Betrieb des Spielgerä-
tes beteiligt ist oder für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt erhält, 

 
2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte.  

 
(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44 Abgabenordnung (AO) in 

Verbindung mit § 11 Abs. 1, Nr. 2 b NKAG. 
 

§ 4 
Steuerpflicht und Erhebungszeitraum 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit der Inbetriebnahme des in § 1 bezeichneten Gerätes.  
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spielgerät endgültig außer Betrieb gesetzt wird.  
 
(3) Der Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. 
 
(4) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist dieser Monat 

mitzurechnen. 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist die Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis des einzelnen 

Gerätes. Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulati-
onssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse inklusive der Veränderungen der Röhren-, Hopper­ (Prüf- und Auszahlungsmecha-
nismus für Münzen) und Dispenserinhalte (Prof­ und Auszahlungsmechanismus für Geld-
scheine), abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Das negative Einspielergeb-
nis eines Spielgerätes im Erhebungszeitraum ist mit 0,00 € anzusetzen. 

 
(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 

lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Geräte-
namen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der 
letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, Hopper-, Dispenserinhalte, täg-
liche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltlichen Spiele, Frei-
spiele, gegebenenfalls Auszahlungsquoten. 

 
(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die 

unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig 
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 

 
(4) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit werden pauschal besteuert. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz 15 v. H. 

des Einspielergebnisses für jedes Gerät. 
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(2) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 5 Abs. 4 beträgt der Steuersatz für jeden angefange-
nen Kalendermonat und für jedes Gerät bei 

 
a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spiel-

hallen aufgestellt sind   50,00 € 
 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in 
Spielhallen aufgestellt sind   30,00 € 

 
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen dargestellt werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des Krie-
ges zum Gegenstand haben 500,00 € 

 
§ 7 

Entstehung des Steueranspruchs 
 
Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck einzu-
reichen. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden. Die Steuer setzt die Gemeinde 
durch schriftlichen Bescheid fest. 

 
(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeit-

raumes als Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. Für den fol-
genden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des 
vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung sind die Zähl-
werksausdrucke für den Erhebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 

 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des 
jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, 
Hopper-, Dispenderinhalte. 

 
Die Eintragungen sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach Zu-
lassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnü-
gungssteuererklärung zu sortieren. 

 
(3) Gibt der Steuerschuldner seine Steuerklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht recht-

zeitig oder nicht vollständig ab, kann die Gemeinde von der Möglichkeit der Schätzung der 
Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 

 
§ 9 

Fälligkeit 
 
Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Be-
kanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
 

§ 10 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Num-

mern 1 und 2 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 
10. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung 
des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, die Gerätenummer, den Aufstellort, den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zu-
lassungsnummer enthalten. 
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(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verän-
derung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten. 

 
(3) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 
 

§ 11 
Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld 
verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und 

zur Festsetzung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen 
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestat-
ten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, 
Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen oder auf Anforderung zu übersenden. 

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der/ des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 

der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsge-
richt (Handelsregister,) bei der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften (Katasteramt) und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungs-
recht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Gemeinde erfolgt, soweit die Sachver-
haltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-
spricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 

 
(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 

nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das den-
selben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind 
technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 
 

1. entgegen § 8 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist  
abgibt, 

 
2. entgegen § 10 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 

Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt, 
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3. entgegen § 10 Abs. 3 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-
gehen, nicht entsprechend den Bestimmungen des§ 147 der Abgabenordnung aufbe-
wahrt. 

 
4. entgegen § 12 Absatz 3 die ihr/ ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 11.02.1987 in der zuletzt geltenden 

Fassung außer Kraft. 
 
Lemförde, den 18.06.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

6. Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung für die Benutzung des 
Brockumer Großmarktes (Gebührensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zz. gültigen Fassung und §§ 1 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) in der zz. 
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Brockum in seiner Sitzung am 17.06.2020 folgende 6. 
Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Marktbeschicker / Schausteller auf dem Vergnügungsmarkt / Krammarkt haben eine Vorauszah-
lung in Höhe von 50 % des Standgeldes zum 01.07. des jeweiligen Jahres zu zahlen. Die übrigen 
Marktbeschicker / Aussteller haben die Vorauszahlung in Höhe von 50 % des festgesetzten Standgel-
des innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Platzzusage (Rechnung) zu entrichten. Der Restbetrag ist 
zum 01.10. des jeweiligen Jahres zu zahlen. 
 

Artikel 2 
 
Der Gebührentarif gem. § 1 Abs. 1 der Marktgebührensatzung wird für den Krammarkt wie folgt geän-
dert:  
 

I. Krammarkt 
1. Die Höhe des Standgeldes für den Krammarkt wird festgesetzt für die Geschäfte der 

Punkte a) und b) nach der zugewiesenen flächenmäßigen Größe (m²) sowie für Geschäf-
te der c) und d) nach der Frontmeterlänge des Geschäftes und nach Art und Lage des 
Platzes für alle vier Tage: 

 

a) Fahrgeschäfte wie Achterbahn, Skooter, Bodenkarusselle, Rau-
penbahn, Riesenrad, Luftschaukel, usw     1,00 – 5,00 € 

b) Schank- und Speisestände (-betriebe) mit/ ohne Freifläche bzw. 
Sitzgelegenheiten 15,00 – 50,00 € 

c) Verlosungen, Schaugeschäfte, Boxbuden, Ausspielungen und 
Schießbuden 25,00 – 60,00 € 

d) Sonstige Verkaufsstände 25,00 – 60,00 € 
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2. Für die nicht besonders genannten Geschäfte ist die Gebühr nach den Sätzen der Ge-
schäfte zu berechnen, denen sie ihrer Art nach am meisten gleichen. 

 
3. Das Mindeststandgeld beträgt pro Geschäft für vier Markttage 70,00 €.  

 
4. Da der Platz jeweils für die Dauer des Marktes bereitsteht, muss das Standgeld für die 

ganze Marktzeit entrichtet werden, auch dann, wenn die Markttage geschäftlich nicht voll 
ausgenutzt werden.  

 
Artikel 3 

 
Diese 6. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung des Brockumer Großmarktes 
(Gebührensatzung) tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Brockum, 24.06.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

7. Änderungssatzung zur Benutzungsordnung 
für den Brockumer Großmarkt 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zz. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Brockum in 
seiner Sitzung am 17.06.2020 folgende 7. Änderungssatzung beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
Die Öffnungszeiten in § 1 Ziff. 1 Buchst. a) und b) werden wie folgt gefasst: 
 
Öffnungszeiten:  

a) für den Jahrmarkt, außer Viehmarkt, sind 
Samstag bis Montag – im Innenbereich -    10.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Samstag bis Montag 
– im Außenbereich / in den Verkaufsstraßen -    10.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 
und 
Dienstag – im Innenbereich -     08.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
sowie - im Außenbereich / in den Verkaufsstraßen  08.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 
Artikel 2 

 
Diese 7. Änderung zur Benutzungsordnung für den Brockumer Großmarkt tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Brockum, 24.06.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 
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Gemeinde Lembruch 
 

Satzung der Gemeinde Lembruch 
zur Erhebung der Spielgerätesteuer 

(Spielgerätesteuersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) und § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Lembruch in seiner Sitzung 
am 15.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer in Form einer Spielgerätesteuer 
 

1. für die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-
haltungsapparaten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmen im Sinne des§ 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hin-
aus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellor-
ten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, 

 
2. für die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten 

in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von§ 33 i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) 
oder im Internet ermöglichen. 

 
§ 2 

Steuerbefreite Veranstaltungen 
 
Von der Steuer befreit ist die entgeltliche Benutzung 
 

1. von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen, 
 
2. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Be-

nutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind, 
 
3. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in ihrem Spielverlauf vorwiegend eine 

individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Bowling, Kegeln, Tischfußball, 
Billard, Dart), 

 
4. von Geräten die ausschließlich Musik wiedergeben, 
 
5. von Spielgeräten auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen. 

 
§ 3 

Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger 
 
(1) Steuerpflichtig ist die Betreiberin / der Betreiber des Spielgerätes. Betreiberin / Betreiber ist 

diejenige/ derjenige, der/ dem die Einnahmen zufließen. 
 
(2) Steuerpflichtig ist auch: 
 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte aufgestellt 
sind, wenn sie/ er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus dem Betrieb des Spielgerä-
tes beteiligt ist oder für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt erhält, 
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2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte. 
 

(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44 Abgabenordnung (AO) in 
Verbindung mit § 11 Abs. 1, Nr. 2 b NKAG. 

 
§ 4 

Steuerpflicht und Erhebungszeitraum 
 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit der Inbetriebnahme des in § 1 bezeichneten Gerätes. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spielgerät endgültig außer Betrieb gesetzt wird.  
 
(3) Der Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. 
 
(4) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist dieser Monat 

mitzurechnen. 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist die Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis des einzelnen 

Gerätes. Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulati-
onssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse inklusive der Veränderungen der Röhren-, Hopper­ (Prüf- und Auszahlungsmecha-
nismus für Münzen) und Dispenserinhalte (Prof­ und Auszahlungsmechanismus für Geld-
scheine), abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Das negative Einspielergeb-
nis eines Spielgerätes im Erhebungszeitraum ist mit 0,00 € anzusetzen. 

 
(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 

lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Geräte-
namen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der 
letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, Hopper-, Dispenserinhalte, täg-
liche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltlichen Spiele, Frei-
spiele, gegebenenfalls Auszahlungsquoten. 

 
(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die 

unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig 
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 

 
(4) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit werden pauschal besteuert. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz 15 v. H. 

des Einspielergebnisses für jedes Gerät. 
 
(2) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 5 Abs. 4 beträgt der Steuersatz für jeden angefange-

nen Kalendermonat und für jedes Gerät bei 
 

a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spiel-
hallen aufgestellt sind   50,00 € 
 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in 
Spielhallen aufgestellt sind   30,00 € 

 
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen dargestellt werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des Krie-
ges zum Gegenstand haben 500,00 € 
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§ 7 
Entstehung des Steueranspruchs 

 
Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck einzu-
reichen. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden. Die Steuer setzt die Gemeinde 
durch schriftlichen Bescheid fest. 

 
(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeit-

raumes als Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. Für den fol-
genden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des 
vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung sind die Zähl-
werksausdrucke für den Erhebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 

 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des 
jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, 
Hopper-, Dispenderinhalte. 

 
Die Eintragungen sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach Zu-
lassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnü-
gungssteuererklärung zu sortieren. 

 
(3) Gibt der Steuerschuldner seine Steuerklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht recht-

zeitig oder nicht vollständig ab, kann die Gemeinde von der Möglichkeit der Schätzung der 
Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 

 
§ 9 

Fälligkeit 
 
Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Be-
kanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
 

§ 10 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Num-

mern 1 und 2 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 
10. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung 
des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, die Gerätenummer, den Aufstellort, den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zu-
lassungsnummer enthalten. 

 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verän-

derung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten. 
 
(3) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 
 

§ 11 
Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld 
verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
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§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und 

zur Festsetzung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen 
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestat-
ten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, 
Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen oder auf Anforderung zu übersenden. 

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der/ des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 

der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsge-
richt (Handelsregister,) bei der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften (Katasteramt) und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungs-
recht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Gemeinde erfolgt, soweit die Sachver-
haltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-
spricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 

 
(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 

nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das den-
selben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind 
technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 
 

1. entgegen § 8 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist  
abgibt, 

 
2. entgegen § 10 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 

Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt, 
 
3. entgegen § 10 Abs. 3 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-

gehen, nicht entsprechend den Bestimmungen des§ 147 der Abgabenordnung aufbe-
wahrt. 

 
4. entgegen § 12 Absatz 3 die ihr/ ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 18.12.1985 in der zuletzt geltenden 

Fassung außer Kraft. 
 
Lemförde, den 16.06.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

Flecken Lemförde 
 

Satzung des Flecken Lemförde 
zur Erhebung der Spielgerätesteuer 

(Spielgerätesteuersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) und § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat des Flecken Lemförde in seiner Sitzung 
am 03.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer in Form einer Spielgerätesteuer 
 

1. für die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-
haltungsapparaten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmen im Sinne des§ 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hin-
aus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellor-
ten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, 

 
2. für die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten 

in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von§ 33 i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) 
oder im Internet ermöglichen. 

 
§ 2 

Steuerbefreite Veranstaltungen 
 
Von der Steuer befreit ist die entgeltliche Benutzung 
 

1. von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen, 
 
2. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Be-

nutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind, 
 
3. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in ihrem Spielverlauf vorwiegend eine 

individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Bowling, Kegeln, Tischfußball, 
Billard, Dart), 

 
4. von Geräten die ausschließlich Musik wiedergeben, 
 
5. von Spielgeräten auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen. 
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§ 3 
Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger 

 
(1) Steuerpflichtig ist die Betreiberin / der Betreiber des Spielgerätes. Betreiberin / Betreiber ist 

diejenige/ derjenige, der/ dem die Einnahmen zufließen. 
 
(2) Steuerpflichtig ist auch: 
 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte aufgestellt 
sind, wenn sie/ er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus dem Betrieb des Spielgerä-
tes beteiligt ist oder für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt erhält, 

 
2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte.  

 
(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44 Abgabenordnung (AO) in 

Verbindung mit § 11 Abs. 1, Nr. 2 b NKAG. 
 

§ 4 
Steuerpflicht und Erhebungszeitraum 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit der Inbetriebnahme des in § 1 bezeichneten Gerätes.  
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spielgerät endgültig außer Betrieb gesetzt wird.  
 
(3) Der Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. 
 
(4) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist dieser Monat 

mitzurechnen. 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist die Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis des einzelnen 

Gerätes. Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulati-
onssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse inklusive der Veränderungen der Röhren-, Hopper­ (Prüf- und Auszahlungsmecha-
nismus für Münzen) und Dispenserinhalte (Prof­ und Auszahlungsmechanismus für Geld-
scheine), abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Das negative Einspielergeb-
nis eines Spielgerätes im Erhebungszeitraum ist mit 0,00 € anzusetzen. 

 
(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 

lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Geräte-
namen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der 
letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, Hopper-, Dispenserinhalte, täg-
liche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltlichen Spiele, Frei-
spiele, gegebenenfalls Auszahlungsquoten. 

 
(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die 

unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig 
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 

 
(4) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit werden pauschal besteuert. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz 15 v. H. 

des Einspielergebnisses für jedes Gerät. 
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(2) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 5 Abs. 4 beträgt der Steuersatz für jeden angefange-
nen Kalendermonat und für jedes Gerät bei 

 
a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spiel-

hallen aufgestellt sind   50,00 € 
 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in 
Spielhallen aufgestellt sind   30,00 € 

 
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen dargestellt werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des Krie-
ges zum Gegenstand haben 500,00 € 

 
§ 7 

Entstehung des Steueranspruchs 
 
Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck einzu-
reichen. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden. Die Steuer setzt die Gemeinde 
durch schriftlichen Bescheid fest. 

 
(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeit-

raumes als Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. Für den fol-
genden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des 
vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung sind die Zähl-
werksausdrucke für den Erhebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 

 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des 
jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, 
Hopper-, Dispenderinhalte. 
 
Die Eintragungen sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach Zu-
lassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnü-
gungssteuererklärung zu sortieren. 

 
(3) Gibt der Steuerschuldner seine Steuerklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht recht-

zeitig oder nicht vollständig ab, kann die Gemeinde von der Möglichkeit der Schätzung der 
Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 

 
§ 9 

Fälligkeit 
 
Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Be-
kanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
 

§ 10 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Num-

mern 1 und 2 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 
10. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung 
des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, die Gerätenummer, den Aufstellort, den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zu-
lassungsnummer enthalten. 
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(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verän-
derung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten. 

 
(3) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 
 

§ 11 
Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld 
verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und 

zur Festsetzung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen 
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestat-
ten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, 
Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen oder auf Anforderung zu übersenden. 

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der/ des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 

der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsge-
richt (Handelsregister,) bei der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften (Katasteramt) und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungs-
recht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Gemeinde erfolgt, soweit die Sachver-
haltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-
spricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 

 
(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 

nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das den-
selben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind 
technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 
 

1. entgegen § 8 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist 
abgibt, 

 
2. entgegen § 10 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 

Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt, 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 22/2020 vom 01.07.2020 
Seite 33 

3. entgegen § 10 Abs. 3 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-
gehen, nicht entsprechend den Bestimmungen des§ 147 der Abgabenordnung aufbe-
wahrt. 

 
4. entgegen § 12 Absatz 3 die ihr/ ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 19.12.1985 in der zuletzt geltenden 

Fassung außer Kraft. 
 
Lemförde, den 04.06 2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

Gemeinde Stemshorn 
 

Redaktionelle Berichtigung der Veröffentlichung im Amtsblatt 19/2020 
vom 02.06.2020 

 
 

Satzung der Gemeinde Stemshorn 
zur Erhebung der Spielgerätesteuer 

(Spielgerätesteuersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) und § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in seiner Sit-
zung am 25.05.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer in Form einer Spielgerätesteuer 
 

1. für die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-
haltungsapparaten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmen im Sinne des§ 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hin-
aus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellor-
ten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, 

 
2. für die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten 

in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von§ 33 i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) 
oder im Internet ermöglichen. 
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§ 2 
Steuerbefreite Veranstaltungen 

 
Von der Steuer befreit ist die entgeltliche Benutzung 
 

1. von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen, 
 
2. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Be-

nutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind, 
 
3. von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in ihrem Spielverlauf vorwiegend eine 

individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Bowling, Kegeln, Tischfußball, 
Billard, Dart), 

 
4. von Geräten die ausschließlich Musik wiedergeben, 
 
5. von Spielgeräten auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen. 

 
§ 3 

Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger 
 
(1) Steuerpflichtig ist die Betreiberin / der Betreiber des Spielgerätes. Betreiberin / Betreiber ist 

diejenige/ derjenige, der/ dem die Einnahmen zufließen. 
 
(2) Steuerpflichtig ist auch: 
 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte aufgestellt 
sind, wenn sie/ er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus dem Betrieb des Spielgerä-
tes beteiligt ist oder für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt erhält, 

 
2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte. 

 
(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44 Abgabenordnung (AO) in 

Verbindung mit § 11 Abs. 1, Nr. 2 b NKAG. 
 

§ 4 
Steuerpflicht und Erhebungszeitraum 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit der Inbetriebnahme des in § 1 bezeichneten Gerätes. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spielgerät endgültig außer Betrieb gesetzt wird.  
 
(3) Der Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. 
 
(4) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist dieser Monat 

mitzurechnen. 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist die Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis des einzelnen 

Gerätes. Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulati-
onssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse inklusive der Veränderungen der Röhren-, Hopper­ (Prüf- und Auszahlungsmecha-
nismus für Münzen) und Dispenserinhalte (Prof­ und Auszahlungsmechanismus für Geld-
scheine), abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Das negative Einspielergeb-
nis eines Spielgerätes im Erhebungszeitraum ist mit 0,00 € anzusetzen. 
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(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 
lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Geräte-
namen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der 
letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, Hopper-, Dispenserinhalte, täg-
liche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltlichen Spiele, Frei-
spiele, gegebenenfalls Auszahlungsquoten. 

 
(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die 

unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig 
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 

 
(4) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit werden pauschal besteuert. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz 15 v. H. 

des Einspielergebnisses für jedes Gerät. 
 
(2) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 5 Abs. 4 beträgt der Steuersatz für jeden angefange-

nen Kalendermonat und für jedes Gerät bei 
 

a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spiel-
hallen aufgestellt sind   50,00 € 
 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in 
Spielhallen aufgestellt sind   30,00 € 

 
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen dargestellt werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des Krie-
ges zum Gegenstand haben 500,00 € 

 
§ 7 

Entstehung des Steueranspruchs 
 
Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck einzu-
reichen. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden. Die Steuer setzt die Gemeinde 
durch schriftlichen Bescheid fest. 

 
(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeit-

raumes als Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. Für den fol-
genden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des 
vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung sind die Zähl-
werksausdrucke für den Erhebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 

 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des 
jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhren-, 
Hopper-, Dispenderinhalte. 

 
Die Eintragungen sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach Zu-
lassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnü-
gungssteuererklärung zu sortieren. 
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(3) Gibt der Steuerschuldner seine Steuerklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig ab, kann die Gemeinde von der Möglichkeit der Schätzung der 
Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 

 
§ 9 

Fälligkeit 
 
Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Be-
kanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
 

§ 10 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Num-

mern 1 und 2 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 
10. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung 
des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, die Gerätenummer, den Aufstellort, den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zu-
lassungsnummer enthalten. 

 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verän-

derung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten. 
 
(3) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 
 

§ 11 
Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld 
verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und 

zur Festsetzung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen 
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestat-
ten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, 
Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen oder auf Anforderung zu übersenden. 

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der/ des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 

der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 des Niedersächsischen  
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Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsge-
richt (Handelsregister,) bei der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften (Katasteramt) und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungs-
recht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Gemeinde erfolgt, soweit die Sachver-
haltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-
spricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 
 

(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 
nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das den-
selben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind 
technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 
 

1. entgegen § 8 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist  
abgibt, 

 
2. entgegen § 10 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 

Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt, 
 
3. entgegen § 10 Abs. 3 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-

gehen, nicht entsprechend den Bestimmungen des§ 147 der Abgabenordnung aufbe-
wahrt. 

 
4. entgegen § 12 Absatz 3 die ihr/ ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 09.12.1985 in der zuletzt geltenden 

Fassung außer Kraft. 
 
Lemförde, den 26.05.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch 
von Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBL. S. 241), sowie § 20 des Geset-
zes über die Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) vom 07. Februar 2007 (Nds. GVBL. S. 57) in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in 
seiner Sitzung vom 30.04.2020 die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von 
Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beschlossen: 
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§ 1 
 
§ 6 wird neu aufgenommen und erhält folgende Fassung: 
 

Erstattung / Aussetzung der Beiträge  
 
In besonderen Fällen kann der Samtgemeindeausschuss eine Erstattung / Aussetzung der Beiträge 
beschließen.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 30.04.2020 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Bernd Bormann 

 
 

Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
- Bebauungsplan Nr. 4 (16/22) „Auf der Koppel – 6. Änderung“ 
 
Der Rat der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 17.06.2020 den Bebauungsplan 
Nr. 4 (16/22) „Auf der Koppel – 6. Änderung“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. 
§ 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) als Satzung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) ), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 
(BGBl I S. 587) und die Begründung beschlossen.  
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4 (16/22) „Auf der Koppel – 6. Änderung“ mit 
örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) mit 
Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Niedersächsische 
Bauordnung (NBauO) und die Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Ergänzend kann der Bebauungsplan mit Begründung auch auf 
der Homepage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) oder auf dem 
Landesportal (https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann 
Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird gem. § 44 Abs. 5 
BauGB hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.07.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 

 
 

Gemeinde Schwarme 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Schwarme 
- Bebauungsplan Nr. 21 (92/21) „Gewerbegebiet an der Grasrennbahn - 1. Erweiterung“ 
 
Der Rat der Gemeinde Schwarme hat in seiner Sitzung am 11.06.2020 den Bebauungsplan Nr. 21 
(92/21) „Gewerbegebiet an der Grasrennbahn – 1. Erweiterung“ als Satzung gem. § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27.03.2020 (BGBl I S. 587) und die Begründung beschlossen.  
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

http://www.bruchhausen-vilsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 21 (92/21) „Gewerbegebiet an der Grasrenn-
bahn – 1. Erweiterung“ und die Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung liegen ab sofort im Rat-
haus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich 
aus und können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Ergänzend kann der Bebau-
ungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auch auf der Homepage der Samt-
gemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) oder auf dem Landesportal 
(https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann Auskunft verlan-
gen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird gem. § 44 Abs. 5 
BauGB hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.07.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 

 
  

http://www.bruchhausen-vilsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Samtgemeinde Rehden 
- Gemeinde Rehden 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Rehden 
- Bebauungsplan Nr. 22 „Schulstraße IV“ 

 
Der Rat der Gemeinde Rehden hat in seiner Sitzung am 25.04.2019 den Bebauungsplan Nr. 22 
„Schulstraße IV“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung sowie die Begründung gemäß § 9 
Abs. 8 BauGB beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 22 „Schulstraße IV“ ist in der nachfolgenden 
Übersichtskarte dargestellt.  
 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 22 „Schulstraße IV“ mit Begründung kann während der Dienststunden 
 
  montags bis mittwochs  von 8.30 - 12.00 Uhr und 14.30 - 16.00 Uhr 
  donnerstags   von 8.30 - 12.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr 
  freitags    von 8.30 - 12.30 Uhr sowie 
  nach besonderer Vereinbarung 
 
im Rathaus Rehden, Schulstr. 18, Zimmer 113, 49453 Rehden (Haupteingang vorübergehend an der 
Poststraße), von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes kann jeder-
mann Auskunft verlangen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 22 „Schulstraße IV“ in Kraft. 
 
Hinweis auf Vorschriften des Baugesetzbuches: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das  
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Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, sowie die Mängel des Abwägungs-
vorgangs gemäß § 214 Abs. 3 BauGB bei der Aufstellung dieses Bauleitplanes dann unbeachtlich 
werden, wenn sie gemäß § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Rehden geltend gemacht werden. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel begrün-
den soll, ist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB darzulegen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB (Entschädigung von Vermö-
gensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes eintreten, sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche) wird hingewiesen. 
 
Rehden, den 04.06.2020 
Gemeinde Rehden 
Der Gemeindedirektor 
in Vertretung  
Lammers 

 
 

Samtgemeinde Schwaförden 
 

Jahresabschluss 2012 
 
Der Rat der Samtgemeinde Schwaförden hat in seiner Sitzung am 24.06.2020 den Jahresabschluss 
für das Haushaltsjahr 2012 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor 
die Entlastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der 
Beschluss über den Jahresabschluss 2012 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss und der um die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters ergänzte Schluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer 
samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 
Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Schwaförden, den 25.06.2020  
Der Samtgemeindebürgermeister  
Denker 

 
 

Gemeinde Ehrenburg 
 

Jahresabschluss 2012 
 
Der Rat der Gemeinde Ehrenburg hat in seiner Sitzung am 10.06.2020 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2012 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss 
über den Jahresabschluss 2012 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegt gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Schwaförden, den 12.06.2020  
Der Gemeindedirektor  
Denker 
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Gemeinde Scholen 
 

Jahresabschluss 2012 
 
Der Rat der Gemeinde Scholen hat in seiner Sitzung am 16.06.2020 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2012 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss 
über den Jahresabschluss 2012 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegt gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Schwaförden, den 18.06.2020  
Der Gemeindedirektor  
Denker 

 
 

Gemeinde Schwaförden 
 

Jahresabschluss 2012 
 
Der Rat der Gemeinde Schwaförden hat in seiner Sitzung am 17.06.2020 den Jahresabschluss für 
das Haushaltsjahr 2012 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die 
Entlastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Be-
schluss über den Jahresabschluss 2012 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegt gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Schwaförden, den 18.06.2020  
Der Gemeindedirektor  
Denker 

 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Kirchenamt Sulingen 
 

2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Ströhen, 

49419 Wagenfeld-Ströhen, Landkreis Diepholz 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 27 der  Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ströhen in 49419 Wagenfeld-Ströhen hat der Kirchenvorstand am 06. Mai 
2020 folgende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom 08.11.2018 beschlossen: 
 

§ 1 
§ 6 Abschnitt IV Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
 
Für Grabstätten nach § 17 bis 22 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit der 
Zahlung der in § 6 Abschnitt I dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten. 
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§ 2 
Diese Änderungen der Friedhofsgebührenordnung treten nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung und der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ströhen, den 27.05.2020    
Der Kirchenvorstand 
gez. H. Gärtner        L.S.  gez. K. Wackerbarth   
Vorsitzende/r     Kirchenvorstandsmitglied 
 
Die vorstehende 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 11.06.2020     
Kirchenamt in Sulingen 
gez. van Veldhuizen L.S.  
Bevollmächtigter               

 
 

3. Änderung der Friedhofsordnung 
für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Heiligenfelde in 
28857 Syke-Heiligenfelde, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Heiligenfelde in 28857 Syke-Heiligenfelde am 9. Juni 2020 folgende 3. Änderung der Fried-
hofsordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Im Inhaltsverzeichnis der Friedhofsordnung wird im Abschnitt IV. Grabstätten zwischen § 15 a 
und § 16 folgender § 15 b eingefügt: 
 

„§ 15 b Partnergrabstätten für Urnen“ 
 

§ 2 
§ 12 Absatz 1 der Friedhofsordnung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 12 
Arten und Größen 

 
(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 
      a)  Reihengrabstätten (§ 13)  
      b)  Wahlgrabstätten (§ 14) 
      c)  Urnenwahlgrabstätten (§ 15)  
      d)  Urnenwahlgrabstätten mit besonderer Einfassung (§ 15 a) 
      e)  Partnergrabstätten für Urnen (§ 15 b) 
      f)  Rasenreihengrabstätten (§ 16) 
      g)  Gemeinschaftsgrabstätten für Särge (§ 16 a)“ 

 
§ 3 

Es wird zwischen § 15 a und § 16 neu „§ 15 b Partnergrabstätten für Urnen“ in der Friedhofs-
ordnung aufgenommen: 
 

„§ 15 b 
Partnergrabstätten für Urnen 

 
(1) Partnergrabstätten für Urnen liegen in gesondert ausgewiesenen und eingegrenzten Vegetations-
flächen (Partnergrabanlage). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen Partnergrabanlage sind mehre-
ren Partnergrabstätten für Urnen zugeordnet. 
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(2) Partnergrabstätten für Urnen werden mit zwei Grabstellen für Urnen vergeben. Bei der zweiten 
Beisetzung ist das Nutzungsrecht an die neue Ruhefrist anzupassen. Die Gebühren für die Verlänge-
rung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die 
Ruhefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich. 
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 3 Absatz 2 auf Antrag um 30 Jahre ver-
längert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung. 
 
(4) An Partnergrabstätten für Urnen werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. 
Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder 
sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Partnergrabstätten für Urnen 
nicht gestattet. Kleine Blumengebinde und Blumensträuße können auf die dafür vorgesehene Stein-
platte für die jeweilige Grabstätte abgelegt werden. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und 
Sterbedaten des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung zentral auf der Grabstätte ange-
bracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Partnergrabstätten für Urnen und der Part-
nergrabanlage erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte 
Person.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Partnergrabstätten für Urnen.“ 
 

§ 4 
Diese Änderungen der Friedhofsordnung treten nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Ta-
ge nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Heiligenfelde, den 9. Juni 2020      
DER KIRCHENVORSTAND 
gez. Hermsmeyer 
Vorsitzende            (L.S.) 
gez. Schröder 
Kirchenvorstandsmitglied 
 
 
Die vorstehenden Änderungen der Friedhofsordnung werden hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 
Abs. 2 und Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 16. Juni 2020 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
gez. Schimke 
(Bevollmächtigter)           (L.S.) 

 
 

3. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Heiligenfelde 
in 28857 Syke-Heiligenfelde, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenfelde in 28857 Syke-Heiligenfelde hat der Kirchenvorstand am 
9. Juni 2020 folgende 3. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
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§ 1 
§ 6 Abschnitt I Ziffer 3 der Friedhofsgebührenordnung wird wie folgt ergänzt:  
 

„3.3  Partnergrabstätten für Urnen 
 a) für 30 Jahre mit Pflege 

     je Grabstätte:       2.900,00 € 
 
 b) für jedes Jahr der Verlängerung 
     je Grabstätte:           55,00 €“ 
 
 

§ 2 
Diese Änderungen der Friedhofsgebührenordnung treten nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung und der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Heiligenfelde, den 9. Juni 2020      
DER KIRCHENVORSTAND 
gez. Hermsmeyer 
Vorsitzende           (L.S.) 
gez. Schröder 
Kirchenvorstandsmitglied 
 
 
Die vorstehenden Änderungen der Friedhofsgebührenordnung werden hiermit gemäß  § 66 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 16. Juni 2020 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
gez. Schimke 
(Bevollmächtigter)           (L.S.) 

 
 
 


